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MITTEILUNG DER KOMMISSION AN DAS EUROPAISCHE PARLAMENT, DEN
RAT, DEN EUROPAISCHEN WIRTSCHAFTS- UND SOZIALAUSSCHUSS UND
DEN AUSSCHUSS DER REGIONEN

uber den Aktionsplan fur Nachhaltigkeit in Produktion und Verbrauch und
fur eine nachhaltige Industriepolitik

1. EINLEITUNG

Die Europdische Union ist bei der Verwirklichung ihrer Wachstums- und Beschéaftigungsziele
ein grof3es Stiick vorangekommen. So hat die Lissabonner Strategie bedeutende Ergebnisse
gebracht.’ In den letzten zwei Jahren wurden tiber sechs Millionen Arbeitsplétze geschaffen,
und die Arbeitslosigkeit konnte stark gesenkt werden. Die européische Industrie ist weltweit
wettbewerbsfahig und leistet einen betrachtlichen Beitrag zu Wachstum und Beschéftigung.
Im Rahmen ihrer Industriepolitik bemiht sich die Kommission weiterhin um die Schaffung
geeigneter Rahmenbedingungen fir die Geschéftstétigkeit in Europa.

Die Herausforderung besteht nun darin, die Dimension der Nachhaltigkeit in diese Politik zu
integrieren. Die nachhaltige Entwicklung zielt auf die stdndige Verbesserung der
Lebensgualitdt und die Steigerung des Wohlstandes fur die heutige Generation und fur die
zukiinftigen Generationen ab.? Sie stellt ein zentrales politisches Ziel der Europaischen Union
dar. Gegenwartig wird die Verwirklichung dieses Ziels jedoch durch immer rascher
voranschreitende globale Verénderungen — vom Schmelzen der Eiskappen bis hin zur
steigenden Energie- und Ressourcennachfrage — in Frage gestellt.

Diese Herausforderungen sind wiederum unmittelbar mit unserem Lebensstil verknupft.
Unsere Produktionss und Verbrauchsmuster tragen zur Erderwarmung und
Umweltverschmutzung, zum Aufbrauchen der Rohstoffe und zur Erschépfung der nattirlichen
Ressourcen bei.® Da die EU von Einfuhren von Energie und natiirlichen Ressourcen abhéngig
ist, haben die Auswirkungen des EU-Verbrauchs globale Dimensionen. Dartiber hinaus wird
ein immer grolerer Anteil der in Europa verbrauchten Produkte in anderen Weltteilen
hergestellt.

Nachhaltigere Verbrauchs- und Produktionsmuster sind heute notwendiger als je zuvor.

Viele eindeutig nutzbringende Mal3nahmen lassen sich fir die européische Industrie und die
europdischen Haushalte durchfiihren. Nach Angaben des Zwischenstaatlichen Ausschusses
fur Klimadnderungen kdonnten 30 % der in Gebduden genutzten Energie eingespart werden,
was bis zum Jahr 2030 deutliche wirtschaftliche Vorteile bringen wirde. Der weltweite Druck
zur Steigerung der Ressourceneffizienz und das Streben nach mehr Nachhaltigkeit kdnnten
ein erhebliches Innovationspotenzial freisetzen und sich zu einem wichtigen Faktor fur die
Wettbewerbsfahigkeit der Industrie entwickeln.

In dem vorliegenden Dokument wird die von der Kommission — innerhalb der EU und auf
internationaler Ebene — verfolgte Strategie zugunsten eines integrierten Ansatzes fur die

! Vorschlag fir ein Lissabon-Programm der Gemeinschaft 2008-2010, KOM (2007) 804.
2 Die erneuerte EU-Strategie fur nachhaltige Entwicklung, Rat der Européischen Union, Dok. 10917/06.
3 Umweltauswirkungen der Produkte (EIPRO), Gemeinsame Forschungsstelle/IPTS; Nationale

Kontenmatrix unter Einbeziehung der Umweltgesamtrechnung (NAMEA), EWR. Ergebnisse dieser
Studien zeigen, dass der Anteil der Bereiche Erndhrung und Wohnen (einschliefdlich Heizung, Wasser,
Haushaltsgeréte) und Reisen zwischen 70 % und 80 % der Umweltauswirkungen insgesamt ausmacht.
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weitere Unterstlitzung nachhaltiger Verbrauchs- und Produktionsmuster sowie zur Férderung
ihrer nachhaltigen Industriepolitik vorgestellt. Diese Strategie erganzt die bestehenden
politischen Konzepte zum Thema Energieverbrauch, insbesondere das von der Kommission
im Januar 2008 angenommene Energie- und Klimapaket.

Im Mittelpunkt des Aktionsplans steht ein dynamisches Rahmenkonzept zur Verbesserung
der Energieeffizienz und Umweltvertraglichkeit von Produkten und zur Forderung ihrer
Akzeptanz durch die Verbraucher. Dafir werden ehrgeizige Normen innerhalb des
Binnenmarkts festgelegt, damit die Produktqualitét mit Hilfe einer systematischen
Vorgehensweise bei Anreizmal3nahmen und o6ffentlichem Beschaffungswesen verbessert
wird. Ferner sollen durch kohdrentere und einfachere Rahmenbedingungen fir die
Kennzeichnung verstérkt Informationen fur die Verbraucher bereitgestellt werden, so dass
diese Strategie von einer entsprechenden Nachfrage getragen wird. Auf diese Weise wird bel
Produkten vorgegangen, die ein betréchtliches Potenzial zur Verringerung der
Umweltauswirkungen aufweisen.

Die Herausforderung besteht darin, einen , Circulus virtuosus‘ zu schaffen, mit dem die
gesamte Umweltvertraglichkeit von Produkten im Verlauf ihres Lebenszyklus verbessert, die
Nachfrage nach hochwertigeren Produkten und Produktionstechnologien gefordert und belebt
wird und schliefdlich die Verbraucher durch eine koharentere und einfachere Kennzeichnung
bei der Produktwahl unterstitzt werden.

Diese Bestrebungen werden durch Mal3nahmen fir eine schlankere Produktion und die
Beriicksichtigung der internationalen Dimension zusétzlich unterstitzt und verstarkt.

2. EIN DYNAMISCHER POLITISCHER RAHMEN FUR EINEN INTELLIGENTEREN
VERBRAUCH UND BESSERE PRODUKTE

Die Verbesserung der Energieeffizienz und Umweltvertréglichkeit von Produkten wird bereits
mit verschiedenen politischen Konzepten umgesetzt. Mit der Okodesign-Richtlinie* wird ein
Rahmen fir die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung
energiebetriebener Produkte geschaffen. In einer Reihe weiterer Rechtsvorschriften werden
besondere Aspekte des Produktlebenszyklus, wie etwa die Frage der Entsorgung, behandelt.
Mit den im Rahmen der Energiekennzeichnungsrichtlinie®, der Energy-Star-Verordnung® und
der Umweltzeichen-Verordnung’ festgelegten Kennzeichnungssystemen sowie mit weiteren,
von den Mitgliedstaaten, den Einzelhandlern und anderen Wirtschaftstellnehmern
entwickelten Systemen werden den Verbrauchern Informationen Uber die Energieeffizienz
und Umweltvertraglichkeit von Produkten bereitgestellt. In den Mitgliedstaaten wird die
Produkteffizienz durch Anreizmal3nahmen und das 6ffentliche Beschaffungswesen geférdert.

4 Richtlinie 2005/32/EG des Européischen Parlaments und des Rates zur Schaffung eines Rahmens fir
die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energiebetriebener Produkte
(ABI. L 101 vom 22.7.2005, S. 29).

> Richtlinie 92/75/EWG des Rates vom 22. September 1992 iber die Angabe des Verbrauchs an Energie
und anderen Ressourcen durch Haushaltsgerdte mittels einheitlicher  Etiketten und
Produktinformationen (ABI. L 297 vom 13.10.1992, S. 16).

6 Verordnung (EG) Nr. 106/2008 des Européischen Parlaments und des Rates vom 15. Januar 2008 Uber
ein gemeinschaftliches Kennzeichnungsprogramm fir Strom sparende Birogerdte (ABl. L 39 vom
13.2.2008, S. 1).

! Verordnung (EG) Nr. 1980/2000 des Européischen Parlaments und des Rates vom 17. Juli 2000 zur
Revision des gemeinschaftlichen Systems zur Vergabe eines Umweltzeichens (ABI. L 237 vom
20.9.2000, S. 1).
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Die Energy-Star-Verordnung verpflichtet EU-Einrichtungen und nationale Behtrden dazu,
Burogeréte anzuschaffen, die bestimmte Energieeffizienz-Niveaus erfillen.

Das mit diesen politischen Mal3nahmen verbundene Potenzial kann sich indessen aufgrund
einer Reihe von Unzuléanglichkeiten nicht voll entfalten. Die meisten Rechtsvorschriften
beziehen sich nur auf einen bestimmten Aspekt im Produktlebenszyklus. Wahrend in der
Okodesign-Richtlinie vom Aspekt des Lebenszyklus ausgegangen wird, werden von den
derzeit unter die Richtlinie fallenden energiebetriebenen Produkten nur 31 % bis 36 % der
Umweltauswirkungen von Produkten verursacht®. Bei den im Rahmen der EU-Politik
bereitgestellten Verbraucherinformationen standen bisher Angaben zur Energieeffizienz von
Haushalts- und Blrogeréten (Energiekennzeichnungsrichtlinie und Energy-Star-Programm),
bzw. Informationen Uber eine begrenzte Anzahl von Produkten (Umweltzeichen-Vergabe) im
Mittel punkt. Schliefdich fehlt eine Koordinierung der Malinahmen auf nationaler Ebene.

Insgesamt sind die Verknupfungen zwischen den freiwilligen und den regulatorischen
Instrumenten nicht stark genug ausgepréagt und die potenziellen Synergien zwischen den
verschiedenen Instrumenten werden nicht ausgeschopft. Die Umsetzung der politischen
Konzepte ist fur eine Steigerung der Produkteffizienz zu wenig dynamisch und
zukunftsorientiert. Durch die unterschiedlichen nationalen und regionalen Ansdtze werden
widersprichliche Signale an die Hersteller ausgesendet, so dass das Potenzial des
Binnenmarkts nicht voll ausgeschopft wird.

Mit dem neuen politischen Ansatz wird das Potenzial der verschiedenen Politikinstrumente
zusammengefihrt, so dass sie auf eine dynamische Weise umgesetzt werden.

Das Konzept umfasst folgende Mal3nahmen:

e Der Geltungsbereich der Richtlinie tber die umweltgerechte Gestaltung energiebetriebener
Produkte wird auf alle energieverbrauchsrelevanten Produkte ausgeweitet. FUr Produkte
mit betrachtlichen Umweltauswirkungen werden Mindestanfor derungen vor alem fir die
wichtigsten umweltpolitischen Aspekte vorgeschrieben. Zur Bereitstellung von
Marktinformationen Uber die besten Produkte werden auch erweiterte Benchmarks fir die
Umweltvertréglichkeit der Produkte festgelegt. Die Mindestanforderungen und die
erweiterten Benchmarks werden durch regelmélige Uberprufungen an den
technologischen Fortschritt angepasst, so dass fur die Unternehmen die langfristige
Perspektive eines Regelungsumfelds entsteht.

e Die Produktkennzeichnung wird im Rahmen der Energiekennzeichnungsrichtlinie und
der Umweltkennzeichen-Verordnung welterentwickelt und im Anschluss an eine
Uberarbeitung der Okodesign-Richtlinie im Jahr 2012 gegebenenfalls durch eine Richtlinie
Uber umweltgerechte Kennzeichnung erganzt, um den Verbrauchern Informationen tber
die Energieeffizienz und/oder Umweltvertréglichkeit von Produkten zur Verflgung zu
stellen.

e Anhand der im Rahmen der oben erwdhnten Programme angewendeten Kriterien fir
Energieeffizienz und Umweltvertréglichkeit wird eine einheitliche Grundlage fur das
Offentliche Beschaffungswesen und die Anreizmal3nahmen der EU und der
EU-Mitgliedstaaten geschaffen. Dadurch wirde die gegenwartige Aufsplitterung der
verschiedenen im Binnenmarkt vorgesehenen Forder- und Anreizmal3nahmen tiberwunden.

8 Siehe das Arbeitspapier der Kommissionsdienststellen SEK(2008) 2110. Folgenabschatzung zur
Neufassung der Richtlinie 2005/32/EG, Tabelle 3.
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e Darliber hinaus wird eine Reihe von Mal3nahmen zugunsten eines intelligenteren
Verbrauchs eingefuhrt. Insbesondere werden mit Einzelhdndlern und Produktherstellern
Manahmen fur eine umweltfreundlichere Gestaltung ihrer Aktivitéten und der Lieferkette
durchgefuhrt. Ferner sollen die Verbraucher generell sensibilisiert und zu einem
mundigeren Verhalten bewogen werden.

Mit diesem Konzept kann eine Vielzahl dkologischer Herausforderungen bewaltigt werden.
Die Anwendung dieses Ansatzes fur Produkte mit starken Umweltauswirkungen koénnte
wesentliche 6kologische und wirtschaftliche Vorteile bringen. Beispielsweise kénnte durch
die vorgeschlagenen Mal3nahmen der Anteil von Hausrenovierungsarbeiten steigen, bel denen
energieeffizientere Fenster und bessere Isolierung zum Einsatiz kommen, so dass die
Haushalte den Energieverbrauch sowie die direkten und indirekten Treibhausgasemissionen
verringern und Energieeinsparungen beim Heizen erzielen konnen.

Im Folgenden werden die Mal3nahmen detailliert beschrieben.
2.1. Die Okodesign-Richtlinie

Die Okodesign-Richtlinie enthalt Bestimmungen fir die Festlegung von Anforderungen an
die umweltgerechte Gestaltung von energiebetriebenen Produkten, wobei der freie Verkehr
derartiger Produkte innerhalb des Binnenmarkts unter Beachtung des gesamten L ebenszyklus
gewdhrleistet sein soll. Die Richtlinie sient zwar keine verbindlichen Vorschriften fir
spezifische Produkte vor, sie erméglicht der Kommission jedoch, mit Unterstiitzung eines
Begleitausschusses und nach einer Vertréglichkeitsprifung und der Konsultation der
Interessentréger, Durchfihrungsbestimmungen zu bestimmten Produkten und ihren
Okologischen Aspekten (z.B. Energieverbrauch, Abfallaufkommen, Wasserverbrauch,
Verlangerung der Produktlebenszeit) zu erlassen.

Die Okodesign-Richtlinie Uber umweltgerechte Gestaltung gilt gegenwartig nur fir
energiebetriebene Produkte. Im Hinblick auf eine Erweiterung der Rahmenbedingungen auf
andere umweltpolitisch wichtige Produkte wird der Geltungsbereich der Richtlinie nun auf
alle energieverbrauchsrelevanten Produkte ausgeweitet. Eine Ausnahme bilden weiterhin die
Verkehrsmittel, fir die es bereits eigene politische Konzepte und Rechtsvorschriften zur
Verringerung der Umweltauswirkungen gibt. Bei energieverbrauchsrelevanten Produkten
handelt es sich um jene Produkte, die eine Auswirkung auf den Energieverbrauch wahrend
der Verwendung haben. Dazu gehdren energiebetriebene Produkte und andere Produkte wie
Fensterrahmen, deren Isoliereigenschaften den Energieverbrauch fur die Gebaudeheizung und
-kUhlung beeinflussen, und Wassernutzungsgeréte, bei denen sich der Wasserverbrauch auf
den Heizenergiebedarf auswirkt. Damit wird ein einheitlicher gemeinschaftlicher Rahmen fur
die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung derartiger Produkte auf
EU-Ebene geschaffen und die Wirksamkeit und Kohérenz der Rechtsvorschriften durch einen
gemeinsamen Ansatz gewdahrl eistet.

Die Malinahmen werden folgendermal3en umgesetzt:

e Fur Produkte mit betréchtlichen Umweltauswirkungen, grofem Potenzial fir
Verbesserungen und bedeutendem Vertriebs- und Handelsvolumen werden unter
Berlicksichtigung bestehender gemeinschaftlicher Rechtsvorschriften oder
M echanismen zur Selbstkontrolle Durchfihrungsmal3hahmen entwickelt. Im Falle
der in der geltenden Richtlinie erfassten energiebetriebenen Produkte bleibt die
Entwicklung von Durchfihrungsmal3nahmen vom Aktionsplan unberthrt.

e Flr Produkte, die gegenwartig nicht unter die Richtlinie falen, wird in
Ubereinstimmung mit der Richtlinie nach deren Uberarbeitung ein weiteres
Arbeitsprogramm entwickelt.
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o Alle Durchfuhrungsmal3nahmen sind Gegenstand detaillierter
Folgenabschétzungen und Gffentlicher Konsultationen und beruhen auf dem
Grundsatz der Technologieneutralitét.

Im Rahmen der Durchfiihrungsmal3nahmen werden die wichtigsten Umweltaspekte im
Verlauf des gesamten Produktlebenszyklus berticksichtigt. Besonderes Augenmerk wird
hierbei dem Energie- und Ressourcenverbrauch der Produkte gelten. Gegebenenfalls wird
auch auf andere Themen eingegangen, wie z. B. auf die notwendige Einddmmung der
Verwendung gefahrlicher Materialien und knapper Ressourcen.

Fir die ins Auge gefasste Produktgruppe werden im Rahmen der Durchfihrungsmal3nahmen
im Einklang mit den bestehenden Bestimmungen der Richtlinie zwei Leistungsstufen
festgelegt:

e Mindestanforderungen, die fur die Produktzulassung im Binnenmarkt zu
erfullen sind. Soweit mdglich sollten zur Unterstutzung der Hersteller bei der
Umsetzung dieser Malinahmen EU-weit harmonisierte Normen herangezogen
werden, dieim Idealfall auf weltweit geltenden Normen basieren.

e Erweiterte Benchmarks fir die Umweltvertraglichkeit, damit die
Marktteilnehmer friihzeitig dartber informiert werden, welche besonders
hochwertigen Produkte verfligbar sind und wie sich die Mindestanforderungen
voraussichtlich entwickeln. Die Festlegung von Benchmarks ist bereits im
Rahmen der geltenden Richtlinie vorgesehen und wird in Zukunft systematisch
ausgebaut werden. Im Allgemeinen sollten die Benchmarks den Leistungen
entsprechen, die von den besten auf dem Markt erhdtlichen Produkte erzielt
werden. Die Erflllung entsprechender Benchmarks wird fir die Industrie auf dem
Prinzip der Freiwilligkeit basieren.

Zur Gewdhrleistung einer kontinuierlichen Produktverbesserung wird in  den
Durchfiihrungsmal3nahmen  auch ein  Termin fir die Uberarbeitung der
Mindestanforderungen und Benchmarks auf der Grundlage des voraussichtlichen Tempos des
technologischen Wandels fur die betreffende Produktgruppe festgelegt. Dadurch wird
sichergestellt, dass die Mindestanforderungen und Benchmarks langfristig ihre Gultigkeit
behalten, und gleichzeitig wird den Unternehmen die langfristige Perspektive eines
Regelungsumfeldes geboten.

Die Mindestanforderungen und die erweiterten Benchmarks fur die Umweltvertréglichkeit
werden in das im Folgenden dargestellte Kennzeichnungsprogramm einflief3en. Zu diesem
Zweck konnen in den Durchfihrungsmal3nahmen auch mittlere Leistungsstufen festgelegt
werden.

2.2. Produktkennzeichnung

Der Geltungsbereich der Energiekennzeichnungsrichtlinie wird in diesem Stadium auf eine
breite Palette von Produkten ausgeweitet, die energiebetriebene und andere
energieverbrauchsrel evante Produkte umfasst.

Die Kennzeichnungskategorien werden je nach Ausgang des im Rahmen der
Okodesign-Richtlinie festgelegten Verfahrens entsprechend festgel egt.

Die genauen Modaitdten der Kennzeichnung werden gegebenenfalls in den
Durchfihrungsmal3nahmen zur Kennzeichnungsrichtlinie festgel egt.
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Die Kennzeichnung soll einerseits tber den Energieverbrauch/die Energieersparnis in der
Nutzungsphase und andererseits Uber andere relevante und wichtige Umweltparameter des
Produkts Aufschluss geben.

Mit dem nach dem Freiwilligkeitsprinzip zu verwendenden Umweltzeichen werden die
Informationen fir die Verbraucher erganzt. Mit diesem ,Qualitétsetikett® sollen die
Verbraucher auf Produkte aufmerksam gemacht werden, die unter Berlicksichtigung einer
Vielzahl von Umweltkriterien im Verlauf des gesamten Lebenszyklus eine bestimmte
Qualitatsstufe erreichen.

Die Umweltzeichen-Verordnung wird im Hinblick auf eine Vereinfachung und Straffung des
Verfahrens zur Vergabe eines Umweltzeichens sowie auf eine Ausweitung der Produktpal ette
Uberarbeitet. Die Umweltzeichen-Kriterien werden weiterhin ein breites Spektrum
Okologischer Aspekte abdecken. Darlber hinaus werden moglicherweise auch
Umweltzeichenkriterien fur die Produkte entwickelt, fir die noch keine Anforderungen an die
umweltgerechte Gestaltung festgelegt wurden. Als Richtwert gilt, dass die
Umweltzeichenkriterien fir eine Produktgruppe so formuliert werden, dass sie von 10 % der
auf dem Markt erhaltlichen Produkte erfullt werden.

Der Entscheidungsprozess im Rahmen der Umweltzeichen-Verordnung wird sich zwar von
den in der Okodesign-Richtlinie und der Kennzeichnungsrichtlinie vorgesehenen Prozessen
unterscheiden, die Umsetzung dieser Mal3nahmen wird jedoch zur Gewéhrleistung einer
effizienten Nutzung der Daten und des Fachwissens sowie der Kohdarenz der an die
Verbraucher weitergegebenen Informationen eng miteinander verknupft sein. Insbesondere
werden im Verlauf des Prozesses der Kriterienfestlegung im Rahmen des Umweltzeichens
Informationen bereitgestellt, die fir die analytischen Arbeiten zur Festlegung der
Mindestanforderungen und Benchmarks der Umweltvertraglichkeit herangezogen werden
koénnen, was auch fur den umgekehrten Fall gilt. Bei der Behandlung gleicher Produktgruppen
werden auch die Beurteilungsmethoden und Uberpriifungszeitpl ane aufeinander abgestimmt.

2.3. AnreizmalRnahmen

Einige Mitgliedstaaten setzen bereits — in Ubereinstimmung mit den Vorschriften des
Vertrags und den Vorschriften Uber staatliche Beihilfen® — Anreizmalinahmen fir die
Entwicklung und Anschaffung von Produkten mit hoher Energieeffizienz und
Umweltvertréglichkeit und gestalten ihre Vergabepraktiken nach dkologischen Kriterien, um
die Akzeptanz der Produkte zu fordern. Die Kriterien, die diese Produkte erfiillen missen, um
im Rahmen der Anreizmal3nahmen oder des 6ffentlichen Beschaffungswesens berlicksichtigt
zu werden, konnen sich jedoch von Land zu Land stark unterscheiden. Dies kann wiederum
zu einer Aufsplitterung der im Binnenmarkt fur die betreffenden Produkte vorgesehenen
Anreizmal3nahmen fihren. Darlber hinaus wurde das Potenzial des O6ffentlichen
Beschaffungswesens, das bel 16 % des BIP der EU liegt, bisher kaum ausgeschopft.

Zur Uberwindung dieser Aufsplitterung und zur weiteren Forderung der Akzeptanz
energieeffizienter und umweltvertréglicher Produkte wird mit der Kennzeichnungsrichtlinie
im Anschluss an eine Folgenabschétzung eine har monisierte Grundlage fir die von der EU
und den Mitgliedstaaten durchgefihrten  oOffentlichen  Ausschreibungen  und
Anreizmal3nahmen geschaffen, wie nachstehend ausgefuhrt wird.

Im Bereich des 6ffentlichen Beschaffungswesens wird in den Durchflihrungsmal3nahmen zur
Kennzeichnungsrichtlinie eine der Kennzeichnungsklassen als Niveau festgelegt, bei dessen

° Insbesondere die Leitlinien der Gemeinschaft fur staatliche Umweltschutzbeihilfen (ABI. C 82 vom
1.4.2008, S. 1).
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Unterschreitung offentliche Behdrden keinen Zuschlag erteilen durfen. Dieses Niveau wird
auf der Grundlage des Ergebnisses von Vertraglichkeitsprifungen fir relevante
Produktgruppen festgesetzt, bel denen damit ein wesentlicher Beitrag zur Ausschépfung der
Grolenvorteile und zur Férderung der Innovation geleistet werden konnte. Das Niveau wirde
der Leistungsklasse entsprechen, mit der das Potenzia des offentlichen Beschaffungswesens
optimiert wird, energieeffizientere und umweltfreundlichere Produkte verstarkt auf dem
Markt zu etablieren. Gleichzeitig wird gewahrleistet, dass bei Beachtung der Verfligbarkeit
von Produkten ein angemessener Wetthewerb auf dem Markt sichergestellt ist und dass die
Offentlichen Haushalte im Allgemeinen nicht strker belastet werden, as dies bel den
geltenden  Ausschreibungspraktiken  (unter  Berlicksichtigung  des  vollstandigen
Produktlebenszyklus) der Fall ist.

Was die Anreizmal3nahmen anbelangt, konnen die Mitgliedstaaten frei dariiber entscheiden,
ob, und gegebenenfalls in welcher Form, Anreize zur Forderung der Akzeptanz
energieeffizienter und umweltvertréglicher Produkte gesetzt werden, wobei gegebenenfalls
die gemeinschaftsrechtlichen Vorschriften, und insbesondere jene tiber staatliche Beihilfen™,
zu beachten sind. In den Durchfihrungsmalinahmen im Rahmen  der
Kennzeichnungsrichtlinie wird aber, vorbehaltlich der Ergebnisse einer Folgenabschétzung,
eine der Kennzeichnungsklassen als Niveau festgelegt, bel dessen Unterschreitung die
Mitgliedstaaten keine Anreizmal3nahmen setzen durfen. Dieses Niveau wird Uber den
derzeitigen Umweltschutzanforderungen der Gemeinschaft liegen. Die Malinahme wird fur
Produktgruppen gelten, bei der eine Aufsplitterung der Anreizmal3nahmen ihre Wirksamkeit
erwiesenermalien verringern konnte. Im Prinzip wirde dieses Niveau jenem fir 6ffentliche
Ausschreibungen entsprechen, wodurch die Wirkung der Mal3nahmen verstarkt werden
konnte.

Da vor dlem der Preis fur Kaufentscheidungen ausschlaggebend ist, koénnen marktbasierte
Instrumente die Preisgestaltung positiv beeinflussen und zur Berticksichtigung der
Umweltkosten beitragen, sodass energie- und unwelteffiziente Produkte stéarker angenommen
werden. Die Kommission pruft diesbeziiglich unter anderem Mdéglichkeiten fir eine
Uberarbeitung des fir Umweltsteuern geltenden Rahmens. Uberdies hat die Kommission
Studien in Auftrag gegeben, um die Vor- und Nachteile etwaiger steuerlicher
Anreizmechanismen auf EU-Ebene analysieren zu lassen und auf dieser Grundlage zu priifen,
ob weitere Initiativen fir Produkte notwendig sind, die insbesondere unter die
Okodesign-Richtlinie  und die  Kennzeichnungsrichtlinie  bzw. unter die
Umweltzeichenverordnung fallen.

Eine Verstéarkung und Unterstitzung dieser Mal3nahmen wird mit Hilfe folgender
Elemente erzielt:

2.4. K ohérente Produktdaten und M ethodik

Fir die Umsetzung dieser Politik bedarf es koharenter und verlasslicher Daten, auf deren
Grundlage die allgemeine Umweltvertraglichkeit der Produkte und ihre Marktdurchdringung
beurteilt und die Fortschritte beobachtet werden konnen. Die erforderlichen, mit Hilfe
verschiedener Instrumente erfassten Daten Uber Produkte und ihre Umweltauswirkungen
sollten — soweit sinnvoll — gemeinsam genutzt werden. Eine entsprechende Methodik sollte
kostenwirksam und fur die politischen Entscheidungstréger und die Industrie einfach
anzuwenden sein.

10 Siehe FuRnote 9.
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Nach Mdglichkeit sollte die Verwendung harmonisierter européischer Normen, im Idealfall
auf der Grundlage internationaler Normen festgelegt, geprift werden. Auf diese Weise
konnen eine starkere Wettbewerbsféhigkeit der Industrie sowie gute Beziehungen mit
Drittlandern und den dort ansassigen Herstellern gewahrleistet werden.

2.5. Forderung eines umweltorientierten 6ffentlichen Beschaffungswesens

Eine weitere Starkung des umweltorientierten offentlichen Beschaffungswesens (,, Green
Public Procurement — GPP*) wird durch freiwillige Mal3nahmen erzielt werden, die as
Ergénzung der weiter oben beschriebenen, mit den Binnenmarktbestimmungen im Einklang
stehenden verpflichtenden Mal3nahmen dienen werden. Die Kommission unterstiitzt die
Behorden bel der umweltgerechten Gestaltung ihrer Beschaffungsverfahren mit
entsprechenden Leitlinien und Instrumenten. Dazu gehort die Festlegung von Richtwerten auf
der Grundlage der Niveaus der Mitgliedstaaten mit den besten Leistungen sowie die
Bereitstellung von Leistungsbeschreibungsmustern, die mit den Binnenmarktbestimmungen
im Einklang stehen. Dartiber hinaus wird ein Kooperationsprozess mit den Mitgliedstaaten
eingeleitet, um gemeinsame Kriterien fr die umweltorientierte offentliche Beschaffung von
Produkten und Dienstleistungen festzulegen und zu vereinbaren, die dann in die
diesbeziiglichen nationalen Aktionsplane und Leitlinien Gbernommen werden. Die Beachtung
dieser Kriterien ist fir die Uberwachung der Einhaltung von Zielen maRgeblich. Auf
Freiwilligkeit beruhende gemeinsame Kiriterien fur das umweltorientierte offentliche
Beschaffungswesen werden fir jene Dienstleistungen und Produkte eingefihrt, fir die diein
Abschnitt 2.3 vorgesehenen obligatorischen Niveaus nicht oder noch nicht festgelegt wurden.

Den gemeinsamen Kriterien fir ein umweltorientiertes offentliches Beschaffungswesen
werden Umweltvertraglichkeitsbenchmarks und relevante Kennzeichnungen zugrunde gelegt.
Auf diese Maldnahmen wird in einer eigenen Mitteilung Uber ein umweltorientiertes
oOffentliches Beschaffungswesen ausfihrlicher eingegangen.

2.6. Einbeziehung des Einzelhandels und der Verbraucher

Der Einzelhandel hat durch eigene Maldhahmen und Uber die Lieferkette und das
Verbraucherverhalten  betréchtlichen Einfluss auf die Forderung nachhaltigerer
Verbrauchmuster. Der Einzelhandel und die Hersteller sehen die Nachhaltigkeit zunehmend
als eine enorme Chance fur das Wachstum ihrer Unternehmen, fir ihre Wettbewerbsfahigkeit
und fdr die Innovationsforderung. Zur Verringerung der Umweltbelastung durch den
Einzelhandelsektor und seine Lieferkette, zur Férderung nachhaltigerer Produkte und zur
besseren Information der Verbraucher sind jedoch weitere Anstrengungen erforderlich. Zu
diesem Zweck werden auch andere Interessentrdger, beispielsweise Hersteller,
V erbraucherverbande und andere Nichtregierungsorgani sationen, eingebunden.

Ein Endkundenforum wird eingerichtet und als Plattform fir folgende Mal3nahmen dienen:

e Festlegung der wichtigsten Aktionsbereiche und der Ausgangssituation fir laufende
Initiativen;

e Austausch von vorbildlichen Verfahren, Ausdehnung des geografischen Geltungsbereichs
laufender Initiativen, Entwicklung etwaiger neuer Initiativen und

e Berichterstattung tber die mit einzelnen Mal3nahmen erzielten Fortschritte.

Angestrebt wird eine Verpflichtung der grofen Einzelhdndler zu einer Reihe ehrgeiziger,
konkreter Mal3nahmen mit klar umrissenen Zielen, Zeitvorgaben, zu erbringenden Leistungen
und Kontrollindikatoren.
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Diese Verpflichtungen entsprechen dem in der Mitteilung der Kommission aus dem Jahr
2006 formulierten Appell an die Unternehmen, stérker im Bereich der sozialen
Verantwortung der Unternehmen tétig zu werden.

Im Rahmen der Verbraucherpolitik der EU kénnen Marktinstrumente geschaffen werden, die
die Bulrger in die Lage versetzen, as Verbraucher 0©kologisch nachhaltige
Kaufentscheidungen zu treffen. Daher wird die Kommission MalRnahmen zur Starkung des
Umweltbewusstseins der Verbraucher und ihrer Fahigkeit, eine sachkundigere Wahl zu
treffen, unterstitzen. Erzielt wird dies beispielsweise durch die Entwicklung von
Instrumenten fir die Information und Sensibilisierung von Jugendlichen'® sowie Online-
Bildungsmodulen fiir Erwachsene® zum Thema nachhaltiger Verbrauch.

3. SCHLANKE PRODUKTION

Der ordnungspolitische Rahmen fir Produktionsverfahren ist auf européischer Ebene bereits
fest verankert. Darunter fallen beispielsweise Bestimmungen Uber Industrie-Emissionen
(IPPC-Richtlinie)® und das Emissionshandelssystem fir Treibhausgase™. Fir
ressourceneffiziente und okologisch innovative Produktionsprozesse, zur Verringerung der
Abhangigkeit von Rohstofflieferungen und zur Forderung optimaler Ressourcennutzung und
Wiederverwertung sind jedoch weitere Impulse erforderlich.

Im vorliegenden Aktionsplan wird eine Reihe integrierter Mal3nahmen vorgeschlagen, die
unter Ausnutzung von Synergieeffekten als Erganzung zu der im vorhergehenden Kapitel
dargestellten Politik eines intelligenteren Verbrauchs und besseren Produkten dienen sollen,
indem sie die Auswirkungen dieser Politik erweitern, verstarken und beschleunigen.

Die Mal3nahmen konzentrieren sich auf die folgenden drei Bereiche:
3.1. Steigerung der Ressour ceneffizienz

Durch die Ressourceneffizienz wird ein hoherer Wert bel geringerem Ressourcenelnsatz
erzielt. In den letzten zehn Jahren ist die Ressourcenproduktivitét in der EU (gemessen in BIP
per Ressourcennutzung, €/kg) real um 2,2 % jahrlich gestiegen. Dies stellt einen Beweis dafUr
dar, dass die EU die Ressourcennutzung in einer wachsenden Wirtschaft stabilisieren konnte.
Erreicht wurde dies grofitenteils durch eine verbesserte Produktionseffizienz sowie die immer
wichtigere Rolle der Dienstleistungen in der Wirtschaft. FUr eine weitere Verbesserung der
Ressourcenproduktivitét ist mindestens ein mit diesem EU-Durchschnittswert vergleichbares
Tempo anzusetzen.

Weitere Instrumente werden entwickelt, um die Ressourceneffizienz unter Berticksichtigung
des gesamten Produktlebenszyklus und unter Einbeziehung des Handels zu beobachten
anhand von Benchmarks zu bewerten und zu férdern. Zu einem spéteren Zeitpunkt werden
detalllierte materialbezogene Analysen und Zielsetzungen formuliert, die auf Aspekten der
Okol ogischen Relevanz und des Zugangs zu natirlichen Ressourcen beruhen werden.

n Europa soll auf dem Gebiet der sozialen Verantwortung der Unternehmen flhrend werden,

KOM (2006) 136.

12 Mit Hilfe des Schiilerkalenders.

13 Im Rahmen des EU-Online-Tools zur Verbraucheraufklarung DOLCETTA.

14 Vorschlag einer Richtlinie des Européischen Parlaments und des Rates tber Industrieemissionen
(integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung), KOM(2007) 844, 21.12.2007.

® Richtlinie 2003/87/EG des Européischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 2003 iiber ein
System fir den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft (ABI. L 275 vom
25.10.2003, S. 32).
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3.2. Forderung der Okoinnovation

Die Innovationen im Bereich der Umweltprodukte und -dienstleistungen sind von
entscheidender Bedeutung fur die Umsetzung des vorliegenden Aktionsplans und spielen eine
Schlusselrolle in der Innovationspolitik. Die Anzahl von Patenten in einem bestimmten
Bereich ist einer der Indikatoren fir die Messung des Innovationsniveaus. Angaben der
OECD zufolge nimmt die Anzahl der in der EU verdffentlichten Patente im Bereich der
Okoinnovation zu: die Mitgliedstaaten mit den besten Leistungsniveaus vergeben jahrlich
3,5 Patente pro Milliarde BIP (in Euro).

In der EU werden im Rahmen einer breiter angelegten gemeinschaftlichen Forschungs- und
Innovationspolitik und ihrer Instrumente Anwendungen entwickelt, um die Okoinnovation
und ihre Akzeptanz zu beobachten, anhand von Benchmarks zu bewerten und zu férdern.

Damit Leistungen und die potenziellen Umweltauswirkungen der neuen Technologien durch
Dritte verlasslich tberprift werden konnen, wird ein EU-weites System zur Uberprifung
europdischer Umwelttechnologie eingefuhrt. Das auf Freiwilligkeit beruhende und teilweise
selbstfinanzierte System wird auf einem ordnungspolitischen Rahmen beruhen und das
Vertrauen in die neuen, auf den Markt kommenden Technol ogien erhohen.

3.3. Forderung des 6kologischen Potenzials der Industrie
Uberarbeitung der EMAS-Verordnung

Das Gemeinschaftssystem fur das Umweltmanagement und die Umweltbetriebspriifung,
EMAS™, unterstiitzt die Unternehmen bei der Optimierung ihrer Produktionsprozesse, der
Verringerung der Umweltauswirkungen und bel einer effektiveren Ressourcennutzung.
EMAS funktioniert as freiwilliges System fir das Umweltmanagement und die
Umweltbetriebsprifung.

Zur Ausschopfung seines Potenzials fir ressourceneffizientere Produktionsprozesse wird das
System grundlegend Uberarbeitet, um die Unternehmen stédrker einzubinden und die
Verwaltungslasten und -kosten fir die KMU zu verringern.

Entwicklung industriepolitischer Initiativen fur die Umweltindustrien

Die Umweltindustrien'” leisten einen Beitrag zu einer energieeffizienteren und
umweltfreundlicheren Wirtschaft.

Zur Forderung der Wettbewerbsfahigkeit der Umweltindustrien und ihrer Inanspruchnahme
durch die traditionellen Branchen werden Initiativen fur die Umweltindustrien entwickelt.
Diese Initiativen dienen zur Umsetzung der Industriepolitik der Europaischen Kommission.™®
Zu diesem Zweck wird eine umfassende Prifung der rechtlichen Hindernisse und der Félle
von Marktversagen mit negativen Auswirkungen auf die Wettbewerbsfahigkeit der

16 Verordnung (EG) Nr. 761/2001 des Européischen Parlaments und des Rates vom 19. Marz 2001 iiber
die freiwillige Betelligung von Organisationen an einem Gemeinschaftssystem fir das
Umweltmanagement und die Umweltbetriebspriifung (EMAS), (ABI. L 114 vom 24.4.2001. S. 1).

Den Umweltindustrien sind ,,alle Bereiche zuzurechnen, die sich mit der Herstellung von Waren und
der Erbringung von Dienstleistungen fir Messung, Vermeidung, Begrenzung, Minimierung oder
Beseitigung von Umweltschaden, insbesondere fir Wasser, Luft und Boden, sowie mit Problemen im
Zusammenhang mit Abfall, Larm und Okosystemen befassen” (Eurostat/OECD (1999). Darunter fallen
Branchen wie Abfall- und Abwasserwirtschaft, erneuerbare Energiequellen, Umweltberatung, Kontrolle
und Bekampfung der L uftverschmutzung, 6kologisches Bauen usw.

Umsetzung des Lissabon-Programms der Gemeinschaft: Ein politischer Rahmen zur Stérkung des
verarbeitenden Gewerbes in der EU — Auf dem Weg zu einem starker integrierten Konzept fir die
Industriepolitik, KOM (2005) 474.
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Umweltindustrien und ihre Inanspruchnahme durch andere Wirtschaftsbereiche durchgefuhrt.
Dabei werden Themen wie Binnenmarkt und bessere Rechtsetzung sowie Normung und
Zugang zu Finanzierungsquellen behandelt. Ferner wird untersucht, in welchem Ausmal3 die
Informations- und Kommunikationstechnologien zu nachhaltigen Ldsungen beitragen
konnen.® Besonderes Augenmerk wird den im Rahmen der Leitmarktinitiative festgelegten
vorrangigen Bereichen gelten.

Unter stiitzung der KMU

Aufgrund von Informationsmangel, unzureichender Erfahrung sowie Finanz- und
Personalknappheit werden KMU daran gehindert, das mit einem soliden ©kologischen
Management verbundene Potenzial auszuschdpfen.

Die Kommission fuhrte zwischen 2005 und 2007 eine Reihe von Mal3nahmen zur Forderung
der européischen KMU, unter anderem auch zur Verbesserung der Umweltvertraglichkeit®,
ein. Weitere Manahmen sind in der Mitteilung tiber den ,, Small Business Act* fiir Europa®
vorgesehen. Insbesondere im Rahmen des Enterprise Europe Network —wird
Sensibilisierungsarbeit geleistet und das durch andere EU-Programme und Initiativen im
Umwelt- und Energiebereich gewonnene Know-how und Fachwissen verbreitet.

4, HINARBEITEN AUF GLOBALE MARKTE UND NACHHALTIGE PRODUKTE

Zusétzlich zu den weiter oben dargestellten Handlungsschwerpunkten werden Mal3nahmen
auf globaler Ebene durchgefuhrt. Diese beruhen auf bestehenden Initiativen wie der
Thematischen Strategie fur eine nachhaltige Nutzung der natiirlichen Ressourcen, dem Fonds
fir globale Energieeffizienz und erneuerbare Energie sowie der Verordnung fir
Rechtsdurchsetzung, Politikgestaltung und Handel im Forstsektor. Dartiber hinaus plant die
Kommission folgende Mal3nahmen:

e Forderung sektoraler Strategien bel internationalen Klimaverhandlungen als Bestandteil
und Ergéanzung eines umfassenden internationalen Ubereinkommens zum Klimawandel fiir
den Zeitraum nach 2012. Regierungen und Industriebranchen entwickeln zunehmend
sektorale Strategien und legen sich auf spezifische Benchmarks fir Emissionen oder
Energieeffizienz fest. Dadurch konnen Entwicklungsdnder in bestimmten Sektoren
Mal3nahmen ergreifen, durch die der Anstieg der Emissionen verringert werden kénnte, so
dass sektorspezifische Emissionen kunftig deutlich von der Ausgangssituation im
jewelligen Sektor abweichen. Durch diese Vorgehensweise wird die Industrie auch bei der
Senkung der Emissionen unterstitzt. Zugleich kann damit durchaus den Bedenken
beziiglich der Verlagerung von CO,-Emissionsquellen Rechnung getragen werden. Die
Kommission wird die Entwicklung derartiger Ansdtze im Kontext kunftiger international er
Verhandlungen Uber den Klimawandel unterstiitzen. Zu den diesbezliglichen Mal3nahmen
zdhlen der Aufbau von Kapazitdten in den wichtigsten Schwellenléndern sowie die
Festlegung der Schlisselelemente, die fir die Einbeziehung sektoraler Strategien in die
UN-Klima-Rahmenvereinbarung fir die Zeit nach 2012 erforderlich sind.

e Forderung bewahrter Verfahren auf internationaler Ebene. Mal3nahmen fur Nachhaltigkeit
in Produktion und Verbrauch werden im Rahmen des Zehnjahres-Rahmenplans fir

1 Verbesserung der Energieeffizienz durch Informationss und Kommunikationstechnologien,

K OM(2008) 241 endg.

Klein, sauber und wettbewerbsfahig: Ein Programm zur Unterstitzung kleiner und mittlerer
Unternehmen bei der Einhaltung von Umweltvorschriften, KOM (2007) 379.

2 Vorfahrt fiir KMU in Europa— Der , Small Business Act* fiir Europa, KOM (2008) 394.
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Programme flUr nachhaltige Produktions- und Verbrauchsstrukturen der Vereinten
Nationen (Marrakesch-Prozess) gefdrdert. Durch zusdtzliche MalRnahmen werden
Partnerschaften ausgebaut —  beispielsweise  die  EU-Asien-Partnerschaft
(SWITCH-Programm) — und internationale Rundtischgespréche und Expertenrunden
unterstitzt. Dartber hinaus haben die G8-Staaten auf Initiative der Européischen
Kommission gemeinsam mit China, Indien und Sidkorea am 7.Juni 2008 eine
Internationale Partnerschaft fur die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Energieeffizienz
(IPEEC — International Partnership for Cooperation on Energy Efficiency) beschlossen.

e Forderung des internationalen Handels mit umweltfreundlichen Guitern und
Dienstleistungen. Die Liberalisierung des Handels mit Umweltgitern und -dienstleistungen
kann die Verbreitung der 6kologischen Technologien erleichtern und so die Umstellung
auf eine COj,-arme Wirtschaft beglnstigen. Dabel stitzt sie sich auf die
Wettbewerbsfahigkeit der EU im Bereich der Umweltindustrie und setzt sich fir deren
Steigerung ein. Die EU bemiht sich weiterhin um eine Liberalisierung des Handels mit
Umweltgitern und -dienstleistungen im Rahmen der WTO-Gesprache  zur
» Entwicklungsagenda von Doha' und im Kontext bilateraler Handelsgespréche. Dies
sollte, wenn moglich, auf der Grundlage internationaler Normen geschehen. Mit Hilfe der
Okodesign-Richtlinie werden Umwelt- und Energieeffizienznormen fir eine Reihe von
Produkten entwickelt. Dies kann den Weg fir internationale Normen ebnen und dazu
beitragen, dass fur fuhrende europaische Unternehmen neue Mérkte entstehen. Dieser
Prozess sollte von der Handel spolitik und vom Wirtschaftsdialog mitgetragen werden.

5. SCHLUSSFOL GERUNGEN UND ABLAUFPLAN

In der vorliegenden Mitteilung wird ein Gesamtpaket mit Mal3nahmen fur Nachhaltigkeit in
Produktion und Verbrauch und eine Verbesserung der Wettbewerbsfahigkeit der européischen
Wirtschaft vorgestellt. Diese Mal3nahmen beruhen auf mehreren Politikkonzepten der EU.
Insbesondere im Rahmen der erneuerten Strategie fur nachhaltige Entwicklung wird
Nachhaltigkeit in Produktion und Verbrauch zu den wichtigsten politischen
Herausforderungen fur Europa gezéhlt. Das Lissabon-Programm der Gemeinschaft fir
2008-2010 sieht die Forderung einer auf nachhaltigere Verbrauchs- und Produktionsmuster
ausgerichteten Industriepolitik al's einen der wichtigsten Ansétze vor.

Diesem Aktionsplan werden folgende Texte beigeflgt:
e Vorschlag fur die Ausweitung der Okodesign-Richtlinie;
e Vorschlag fur eine Uberarbeitung der Umweltzeichen-Verordnung;
e Vorschlag fur eine Uberarbeitung der EMAS-V erordnung;
e Mitteilung Uber umweltorientiertes offentliches Beschaffungswesen.
In Kirze werden in diesem Zusammenhang weitere Dokumente vorgel egt:
e Vorschlag fur eine Uberarbeitung der Energiekennzeichnungsrichtlinie;

e Vorschlag fur eine Verordnung Uber ein System zur Uberprifung der
Umwelttechnologie.

e Weitere Malinahmen folgen zu einem spédteren Zeitpunkt in den Jahren
2008/2009: Forderung der Ressourceneffizienz, Forderung der Okoinnovation;
Entwicklung industriepolitischer Initiativen fur die Umweltindustrien; sektorale
Ansdtze; Forderung bewahrter Verfahren auf internationaler Ebene; Forderung
des internationalen Handels mit umweltfreundlichen Gutern und Dienstlei stungen.
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Die Kommission wird die Fortschritte Uberprifen und 2012 einen Bericht Gber die
Durchfiihrung des Aktionsplans vorlegen. Dabei wird die Kommission vor allem analysieren,
ob weitere Malinahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz und Umweltvertréglichkeit
von Produkten, insbesondere die Ausweitung des Geltungsbereichs der Okodesign-Richtlinie
und der Kennzeichnungsrichtlinie auf nicht energieverbrauchsrelevante Produkte, erforderlich

sind.

14

DE



	1. EINLEITUNG
	2. EIN DYNAMISCHER POLITISCHER RAHMEN FÜR EINEN INTELLIGENTEREN VERBRAUCH UND BESSERE PRODUKTE
	2.1. Die Ökodesign-Richtlinie
	2.2. Produktkennzeichnung
	2.3. Anreizmaßnahmen
	2.4. Kohärente Produktdaten und Methodik
	2.5. Förderung eines umweltorientierten öffentlichen Beschaffungswesens
	2.6. Einbeziehung des Einzelhandels und der Verbraucher

	3. SCHLANKE PRODUKTION
	3.1. Steigerung der Ressourceneffizienz
	3.2. Förderung der Ökoinnovation
	3.3. Förderung des ökologischen Potenzials der Industrie

	4. HINARBEITEN AUF GLOBALE MÄRKTE UND NACHHALTIGE PRODUKTE
	5. SCHLUSSFOLGERUNGEN UND ABLAUFPLAN

